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schworenen der Benderzunft. Diese sollten wegen verbotenem
Zechen bestraft werden. Doch sie entschuldigten sich mit
dem Hinweis darauf, dass es eine freiwillige Stiftung gewesen
wäre. Aus diesem Grunde untersagte die Regierung durch
Beschluss vom 5. Juli 1775 104

) den Jungmeistern auch die frei¬
willige Stiftung von Speisen und Getränken sowohl in den
Zunftstuben als auch an einem anderen Orte. Im Übertretungs¬
falle drohte dem Stifter zeitlicher Verlust des Meisterrechtes,
den beteiligten Meistern eine Geldstrafe von einem Reichstaler.

Mit der Regelung der Meisterstücksfrage und mit dem
Zechenverbot waren die Missstände bei der Meisteraufnahme
noch lange nicht beseitigt. Das Vorrecht, das die Meistersöhne
und diejenigen, die Zunftwitwen oder Meistertöchter geheiratet
hatten, bei der Meisteraufnahme genossen, erregte bei den
übrigen Supplikanten wachsende Entrüstung. Die Regierung
vertrat im Gegensatz zu den Zunftmeistern den Grundsatz der
paritätischen Behandlung aller Supplikanten. Schon in der
Verordnung vom 24. Juli 1747 105

) wandte sie sich gegen die
Befreiung der Meistersöhne und der Zunftverwandten von den
Wanderjahren und von der Verfertigung des Meisterstücks.
Als ausschlaggebend bei der Aufnahme wird am 6. Mai 1778 106

)
die Geschicklichkeit und die Fähigkeit bezeichnet. Eine end¬
gültige Regelung erfuhr die Frage der Aufnahme durch Ver¬
fügung vom 27. September 1782. 307)

Auf Grund dieser Reformen vollzog sich die Aufnahme
eines Meisters in folgender Weise: War ein Zunftmeister ge¬
storben, so musste sogleich dem Vizedomamt mitgeteilt wer¬
den, ob die Witwe beabsichtige, das Gewerbe fortzuführen
oder nicht. Führte sie das Gewerbe nicht fort, so wurde die
Begebung des Zunftrechtes nicht sogleich vollzogen, sondern
um ein Vierteljahr ausgesetzt. Bei manchen Zünften waren
für die Begebung zwei freie Meisterstellen Vorbedingung.
Durch Anzeige in dem Wochenblatt und durch Anschlag in
den Herbergen und auf den Zunftstuben wurden die Gesellen
von der freigewordenen Meisterstelle und dem Zeitpunkt der
Begebung in Kenntnis gesetzt. Zwecks Feststellung der Aspi¬
rantenzahl wurden die Bewerber an einem bestimmten Tage
auf die Münze beschieden. In einer vizedomamtlichen Sitzung
war den Zünften, denen die Namen der Supplikanten zuvor
mitgeteilt wurde, Gelegenheit gegeben, ihre eventuellen Ein¬
wände durch den Ratsverwandten, die Brudermeister und
zwei Deputierte vortragen zu lassen. Die erhobenen Ein-
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